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Wesentliche Änderungen  

Fassung vom 01.07.2023: 

• Anpassung der Fachlichen Weisungen aufgrund des Bürgergeld-Gesetzes vom 16.12.2022 
(BGBl. 2022 Teil I Nr. 51, Seite 2328). 

• Rz. 59.1a: Neu eingefügt: Erstgespräche zur Potentialanalyse, Schlichtungsverfahren. 

• Rz. 59.1b: Neu eingefügt: Folgegespräche. 

• Rz. 59.10: Religiöse Verhinderungsgründe. 

• Redaktionelle und begriffliche Anpassungen. 

Fassung vom 04.05.2017: 

• Rz. 59.2: Anpassung der Regelungen zum Meldezweck ab der vierten Meldeaufforderung 
aufgrund des BSG-Urteiles vom 29.04.2015 - B 14 AS 19/14 R. 

• Rz. 59.3: Neuaufnahme; der Versand der Einladung zum berufspsychologischen Service an 
den gesetzlichen Vertreter erfordert das Einverständnis des Betroffenen. 

• Rz. 59.14: Konkretisierung; eine teilweise Versagung oder Entziehung sollte üblicherweise 
30 Prozent des individuellen Regelbedarfes bei Nichtmitwirkung aufgrund ärztlicher/psycho-
logischer Untersuchung betragen. 

 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s2328.pdf%27%5D__1686889860027
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Gesetzestext  

§ 59 SGB II 
Meldepflicht 

Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht, § 309 des Dritten Buches, und über die Mel-
depflicht bei Wechsel der Zuständigkeit, § 310 des Dritten Buches, sind entsprechend anzu-
wenden. 

§ 309 SGB III  
 

Allgemeine Meldepflicht 

(1) Der Arbeitslose hat sich während der Zeit, für die er Anspruch auf Arbeitslosengeld erhebt, 
bei der Agentur für Arbeit oder einer sonstigen Dienststelle der Bundesagentur persönlich zu 
melden oder zu einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, 
wenn die Agentur für Arbeit ihn dazu auffordert (allgemeine Meldepflicht). Der Arbeitslose hat 
sich bei der in der Aufforderung zur Meldung bezeichneten Stelle zu melden. Die allgemeine 
Meldepflicht besteht auch in Zeiten, in denen der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht. 

(2) Die Aufforderung zur Meldung kann zum Zwecke der  

1. Berufsberatung, 

2. Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, 

3. Vorbereitung aktiver Arbeitsförderungsleistungen, 

4. Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren und 

5. Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch 

erfolgen. 

(3) Der Arbeitslose hat sich zu der von der Agentur für Arbeit bestimmten Zeit zu melden. Ist 
diese nach Tag und Tageszeit bestimmt, so ist er seiner allgemeinen Meldepflicht auch dann 
nachgekommen, wenn er sich zu einer anderen Zeit am selben Tag meldet und der Zweck der 
Meldung erreicht wird. Ist der Meldepflichtige am Meldetermin arbeitsunfähig, so wirkt die Mel-
deaufforderung auf den ersten Tag der Arbeitsfähigkeit fort, wenn die Agentur für Arbeit dies in 
der Meldeaufforderung bestimmt. 

(4) Die notwendigen Reisekosten, die dem Arbeitslosen und der erforderlichen Begleitperson 
aus Anlass der Meldung entstehen, können auf Antrag übernommen werden, soweit sie nicht 
bereits nach anderen Vorschriften oder auf Grund anderer Vorschriften dieses Buches über-
nommen werden können. 
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§ 310  
 

Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit 

Wird für den Arbeitslosen nach der Arbeitslosmeldung eine andere Agentur für Arbeit zuständig, 
hat er sich bei der nunmehr zuständigen Agentur für Arbeit unverzüglich zu melden. 
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1. Allgemeine Meldepflicht  

(1) § 59 verweist hinsichtlich der Meldepflicht auf § 309 SGB III. Da-
nach haben sich die Leistungsberechtigten während der Zeit, für die 
sie Leistungen nach dem SGB II beanspruchen, bei dem Jobcenter 
persönlich zu melden oder zu einer ärztlichen oder psychologischen 
Untersuchung zu erscheinen, wenn das Jobcenter sie dazu auffor-
dert (allgemeine Meldepflicht). Der Meldepflicht unterliegen grund-
sätzlich alle antragstellenden Personen, die einen Anspruch erhe-
ben (im Falle der Vertretungsvermutung des § 38, einschließlich der 
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft), sowie die Bezieherinnen und 
Bezieher von Bürgergeld (auch bei Sachleistungen).  

Bei der Meldeaufforderung handelt es sich um einen Verwaltungs-
akt, siehe auch § 39 Nr. 3. Einladungsschreiben sind daher mit 
Rechtsbehelfsbelehrungen sowie einer Rechtsfolgenbelehrung zu 
versehen. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine auf-
schiebende Wirkung gegenüber der Meldeaufforderung. 

Gem. § 15 Absatz 4 erfolgt die erste Einladung zum Gespräch zur 
Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperationsplans ohne 
Belehrung über die Rechtsfolgen bei Nichtteilnahme. Gleiches gilt 
für Einladungen zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren nach § 
15a. 

Auch Einladungen zu Folgesprächen können ohne Rechtsfolgenbe-
lehrung erfolgen, solange die Leistungsberechtigten zu vereinbarten 
Terminen erscheinen. Siehe Fachliche Weisungen zu § 15 (dort Rz. 
15.48). 

(2) Die Aufforderung kann zum Zwecke der 

• Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperationsplans (vgl. 
§ 15 Absatz 4), sowie dessen Fortschreibung, 

• Teilnahme am Schlichtungsverfahren nach § 15a, 

• Erbringung der in § 16 genannten Leistungen zur Eingliederung, 

• Vorbereitung der in § 16 genannten Leistungen zur Eingliede-
rung, 

• Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren, 

• Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für Leistungsan-
sprüche 

erfolgen. Der Meldezweck muss in der Einladung hinreichend be-
stimmt sein. 

Zur Vorgehensweise bei wiederholten Meldeaufforderungen nach 
Meldeversäumnissen: 

Ziel der Meldeaufforderungen ist, im Rahmen der persönlichen Vor-
sprache einen konkreten Meldezweck zu bearbeiten. Ab der vierten 

Allgemeine Melde-
pflicht 
(59.1) 

Erstgespräche zur 
Potentialanalyse, 
Schlichtungsverfah-
ren (59.1a) 

Folgegespräche 
(59.1b) 

Zweck der Meldeauf-
forderung 
(59.2) 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sgbii-grundsicherung
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Einladung in Folge, d. h. ohne dass die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtige Person den vorherigen Einladungen nachkam, bedarf es 
der konkreten Darlegung der Einladungsgründe und einer ergän-
zenden Darlegung der Ermessensgründe. Diese sind, inklusive 
diesbezüglicher Aktivitäten (z. B. Kontakt mit Leistungsbereich), zu 
dokumentieren. Eine bloße Nennung des allgemeinen Einladungs-
zweckes ist ab der vierten Einladung nicht mehr ausreichend. Fer-
ner ist zu prüfen, ob der Meldezweck nicht auf andere Weise (z. B. 
durch andere Arten der Kontaktaufnahme) erreicht werden kann. 

(3) Die allgemeine Meldepflicht gilt auch für Empfängerinnen und 
Empfänger von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2, soweit die 
Meldezwecke des § 309 Abs. 2 SGB III auf sie zutreffen (z. B. zur 
Klärung vorrangiger Ansprüche). 

(4) Kinder vor Vollendung des fünfzehnten Lebensjahres sind 
gem. § 36 Abs. 1 SGB I nicht meldepflichtig, auch wenn sie vom 
Meldezweck betroffen sind. Die Meldepflicht trifft dann die gesetzli-
chen Vertreter (z. B. um die Anspruchsvoraussetzungen für Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen zu klären). 

(5) Minderjährige ab der Vollendung des fünfzehnten Lebensjahres 
sind meldepflichtig. Wegen der fehlenden vollen Geschäftsfähigkeit 
sind bei Minderjährigen die Meldeaufforderungen dem gesetzlichen 
Vertreter (ebenfalls) zu übermitteln. Als Besonderheit ist zu beach-
ten, dass der Versand der Einladung zum Berufspsychologischen 
Service an den gesetzlichen Vertreter in jedem Einzelfall das Ein-
verständnis des Betroffenen bedarf (Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung). 

(6) Die Pflicht zur Meldung bei dem Jobcenter beginnt mit dem Tag, 
ab dem ein Anspruch auf Leistungen geltend gemacht wird und 
dauert auch in der Zeit an, in der ein Anspruch (ggf. vollständig) ge-
mindert ist oder ein Widerspruchs- oder sozialgerichtliches Verfah-
ren geführt wird. 

(7) Die Leistungsberechtigten haben sich zu der vom Jobcenter be-
stimmten Zeit zu melden. Ist diese nach Tag und Tageszeit be-
stimmt, so sind sie der allgemeinen Meldepflicht auch dann nachge-
kommen, wenn sie sich zu einer anderen Zeit am selben Tag mel-
den und der Zweck der Meldung erreicht wird. Die Leistungsberech-
tigten haben sich bei der in der Aufforderung bezeichneten Stelle zu 
melden. Die Meldepflicht beschränkt sich nicht auf die Räumlichkei-
ten des Jobcenters (z. B. Gruppeninformationsveranstaltung des 
Jobcenters bei einem Bildungsträger, Einladung zur ärztlichen Un-
tersuchung in die Räumlichkeiten des AA/Gesundheitsamtes), wenn 
ein gesetzlicher Meldezweck vorliegt. Keine Meldepflicht 
i. S. d. § 59 ist eine im Kooperationsplan festgehaltene Vorsprache 
bei einem Dritten (z. B. wegen Leistungen nach § 16a).  

(8) Bei der Bestimmung der Meldezeit ist auf den Zweck der Mel-
dung zu achten. Die sonstigen Belange der Meldepflichtigen sind 

Meldepflicht für Bür-
gergeldempfänger 
nach § 19 Abs. 1 S. 2 
(59.3) 

Kinder unter 15 Jah-
ren  
(59.3a) 

Minderjährige über 
15 Jahren  
(59.3b) 

Beginn, Dauer der 
Meldepflicht 
(59.4) 

Meldezeit und -ort 
(59.5) 

Individuelle Meldezeit  
(59.6) 
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nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Dabei soll der in 
§ 309 Abs. 3 SGB III gegebene Spielraum (bestimmte Stunden, Ta-
geszeiten, Tage, Wochen) individuell genutzt werden (z. B. Rück-
sichtnahme auf unzulängliche Verkehrsverbindungen in ländlichen 
Gebieten, familiäre Verhältnisse usw.); wird keine Tageszeit be-
stimmt, sind in der Aufforderung die Sprechzeiten anzugeben.  

(9) Der Tag der Meldeaufforderung und die Meldezeit sind zu ver-
merken. Die Meldung ist zu dokumentieren. 

(10) Spricht die meldepflichtige Person bereits vor dem eigentlichen 
Meldetermin beim Jobcenter vor, soll auch diese Vorsprache als 
Meldung anerkannt werden, wenn der Zweck der an sich für einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen Meldung ebenfalls erreicht wird. 

(11) Ist die meldepflichtige Person am Meldetermin arbeitsunfähig, 
so wirkt die Meldeaufforderung auf den ersten Tag der Arbeitsfähig-
keit fort, wenn das Jobcenter dies in der Meldeaufforderung be-
stimmt. Diese Regelung ermöglicht eine gezielte Reaktion, wenn 
nach dem Verhalten der meldepflichtigen Person zu erwarten ist, 
dass die Meldepflicht durch eine Arbeitsunfähigkeit umgangen wird. 

(12) Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist grund-
sätzlich als wichtiger Grund i. S. d. § 32 SGB II anzuerkennen 
(siehe auch Fachliche Weisungen zu § 32; Rz. 32.12). Arbeitsunfä-
higkeit ist jedoch nicht in jedem Einzelfall gleichbedeutend mit einer 
krankheitsbedingten Unfähigkeit, zu einem Meldetermin zu erschei-
nen. Jedenfalls nach vorheriger Aufforderung kann vom Leistungs-
berechtigten auch ein ärztliches Attest für die Unmöglichkeit des Er-
scheinens zu einem Meldetermin verlangt werden (vgl. Bundessozi-
algericht, Urteil vom 9.11.2010 - Az. B 4 AS 27/10 R - juris Rn. 32).  

(13) Sofern die meldepflichtige Person glaubhaft vorträgt, an einem 
vorgesehenen Termin aus religiösen Gründen an der Wahrneh-
mung des Termins gehindert zu sein, ist ein alternativer Termin zu 
suchen. Hierzu gehören insb. religiöse Feiertage, die den Religions-
angehörigen bestimmte Verhaltensweisen auferlegen/vorgeben, die 
eine Wahrnehmung von Meldeterminen stark einschränken oder un-
möglich machen. 

(14) Die notwendigen Reisekosten, die der leistungsberechtigten 
Person und der ggf. erforderlichen Begleitperson aus Anlass der 
Meldung entstehen, können auf Antrag übernommen werden, so-
weit sie nicht bereits nach anderen Vorschriften übernommen wer-
den können (§ 59 i. V. m. § 309 Abs. 4 SGB III). Es handelt sich da-
bei also grundsätzlich um eine Ermessensentscheidung des Job-
centers. Jedoch können nach Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts Grundsicherungsempfängern aufgrund der Hilfebedürftigkeit 
die Erstattung der notwendigen Kosten i. d. R. nicht versagt werden 
(vgl. BSG, 06.12.2007 - Az. B 14/7b AS 50/06 R).  

Dokumentation 
(59.7) 

Meldung ohne Auf-
forderung 
(59.8) 

Fortwirkung  
bei Erkrankung 
(59.9) 

AU/Ärztliches Attest 
für die Unmöglichkeit 
des Erscheinens im 
Einzelfall 
(59.10) 

Reisekosten 
(59.11) 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sgbii-grundsicherung
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Die notwendigen Reisekosten für die Termine zur Erstellung einer 
Potentialanalyse bzw. eines Kooperationsplans können ebenfalls 
auf Antrag übernommen werden, soweit sie nicht bereits nach ande-
ren Vorschriften übernommen werden können. Gleiches gilt für:  

• Folgegespräche, sofern die Einladung ohne Rechtsfolgenbeleh-
rung erging, 

• Sonstige Termineinladungen ohne Rechtsfolgenbelehrungen zur 
Unterstützung der Integrationsarbeit und für  

• die Teilnahme am Schlichtungsverfahren nach § 15a.  

(15) Für Reisekosten gelten keine Bagatellgrenzen. Als Reisekosten 
sollen die durch die Meldeaufforderung entstandenen notwendigen 
Kosten übernommen werden, auch wenn sie nur in geringer Höhe 
anfallen. 

Wenn absehbar innerhalb eines kürzeren Zeitraums wiederholt ge-
ringfügige Kosten anfallen, sollen diese gebündelt abgerechnet wer-
den; sie können im Einzelfall jedoch auch einzeln ausgezahlt wer-
den. 

(16) Bei Versäumnissen gegen die Meldepflicht richtet sich das wei-
tere Verfahren nach den Fachlichen Weisungen zu § 32 . 

(17) Neben der unterlassenen Meldung beim Träger hat auch das 
Nichterscheinen zur ärztlichen oder psychologischen Untersuchung 
die Prüfung eines Minderungstatbestandes nach § 32 SGB II zur 
Folge (auf den Praxisleitfaden zur Einschaltung des ÄD wird verwie-
sen). 

Die Weigerung, bei der Untersuchung selbst mitzuwirken, stellt kein 
Meldeversäumnis dar; die Meldepflicht umfasst lediglich das per-
sönliche Erscheinen. In Fall der Verweigerung der Mitwirkung kön-
nen die Rechtsfolgen wegen fehlender Mitwirkung nach den §§ 62 
und 66 SGB I eintreten. Für eine ganze oder teilweise Versa-
gung/Entziehung bedarf es jedoch einer vorherigen schriftlichen Be-
lehrung über diese Folgen und der Setzung einer angemessenen 
Frist, der Mitwirkungspflicht nachzukommen (§ 66 Abs. 3 SGB I). 
Üblicherweise sollte nur eine teilweise Versagung/Entziehung in 
Höhe von bis zu 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs erfol-
gen, weil auch die Höhe der Leistungsminderungen auf 30 Prozent 
begrenzt ist (vgl. § 31a Absatz 4 SGB II). 

(18) Meldepflichtige sind in der gesetzlichen Unfallversicherung für 
die jeweilige persönliche Meldung kraft Gesetz versichert 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 14 SGB VII). Nähere Ausführungen enthalten die 
Fachlichen Weisungen zur UV. Zuständiger Unfallversicherungsträ-
ger ist in diesen Fällen die Unfallkasse des Bundes 
(§ 125 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII).  

Keine Bagatellgren-
zen  
(59.12) 

Meldeversäumnisse 
(59.13) 

ÄU/PU 
(59.14) 

Gesetzliche Unfall-
versicherung  
(59.15) 

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sgbii-grundsicherung
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Die Anzeige über den Eintritt eines Versicherungsfalls an die Unfall-
kasse des Bundes hat zu erfolgen, wenn während des Meldeter-
mins bzw. auf dem Weg zum jeweiligen Meldetermin ein Unfall mit 
der Folge einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder der 
Tod eintritt. Hierfür kann die Unfallanzeige auf der Internetseite der 
Unfallkasse verwendet werden. Die Anzeige ist innerhalb von drei 
Tagen nach dem Tag der Kenntnis des Jobcenters zu erstatten. 

2. Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit  

Zur Meldepflicht beim Wechsel der Zuständigkeit wird auf Kapitel 2 
der Fachlichen Weisungen zu § 36 verwiesen. 

Wechsel der Zustän-
digkeit 
(59.16) 

https://www.uv-bund-bahn.de/versicherte-und-leistungen/formulare/
https://www.uv-bund-bahn.de/versicherte-und-leistungen/formulare/
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sgbii-grundsicherung

	1. Allgemeine Meldepflicht
	2. Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit

